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Entwurf  

Gesetz 

zur Privatisierung und Reorganisation des 

volkseigenen Vermögens 

Treuhandgesetz 

Getragen von der Absicht, 

- die unternehmerische Tätigkeit des Staates durch Priva-

tisierung so rasch und so weit wie möglich zurückzuführen 

- die Wettbewerbsfähigkeit möglichst vieler Unternehmen her-

zustellen und somit Arbeitsplätze zu sichern 

- Grund und Boden für die Wirtschaft bereitzustellen und 

- die Möglichkeiten des modernen Gesellschaftsrechts für 

Strukturanpassung und effizientes Wirtschaften voll zu 

nutzen, 

wird folgendes Gesetz erlassen: 

§1  

Vermögensübertragung 

(1) Das volkseigene Vermögen ist zu privatisieren. In Einzel-

fällen kann das volkseigene Vermögen auch Gebietskörperschaften 

zu Eigentum übertragen oder in besonderer Eigentumsform der 

öffentlichen Hand überlassen werden. 

(2) Der  Ministerrat trägt für die Privatisierung und Reorga-

nisation des volkseigenen Vermögens die Verantwortung und ist 

der Volkskammer rechenschaftspflichtig. 

(3) Der  Ministerrat beauftragt mit der  Durchführung der ent-

sprechenden Maßnahmen die Treuhandanstalt. 



(4) Die  Treuhandanstalt wird nach Maßgabe dieses Gesetzes  
I nh a b e r  der Anteile  der  Kapitalgesellschaften, die durch  
Umwandlung  der  im Register der  volk sei gen e n Wirtschaft ein-
getragenen volk se ig e n e n  Kombinate, Betriebe, Einrichtungen  
und sonstigen juristisch selbständigen Wirtschaftseinheiten 

(nachfolgend Wirtschaftseinheiten genannt) entstehen  od e r 
b is  z um  Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits entstanden  
sind.  

(5) Die Inhaberschaft gemäß Abs. 4 umfaßt nicht das  volks

-

eigene V e rmög e n sowie d e n Grund und Boden, soweit d e r e n 

Rechtsträger 

- d e r Staat, 

- ein Staatsunternehmen, 

- die  Deutsche  Post mit i h re n Generaldirektionen, d ie Deutsche 

Reichsbahn,  die  Verwaltung  von Wasserstraßen, die Verwaltung 
 des öffe ntlich e n Straßennetzes, 

- ei n de r  Stadt und Gemeinde unterstellter Betrieb oder eine Ein-
richtung, 

- eine Wirtschaftseinheit, für die  bis z um  Inkrafttreten die-

ses Gesetzes ein Liquidationsvermerk im Register d e r volks-

eigenen Wirtschaft eingetragen wurde,  

ist.  

§ 2 

Stellung und Aufgaben  der Treuhandanstalt 

(1) Die Treuhandanstalt i s t  eine Anstalt  öffentlichen Rechts. 

Sie dient  d e r Priv atisie rung und V e rwertung  volkseigenen Ver-

mögens nach den Prinzipien  d e r  sozialen Marktwirtschaft. 

(2) Di e  Treuhandanstalt unterliegt der Aufsicht des Minister-

präsidenten. 



(3) Auf d ie Treuhandanstalt sind die Regelungen gemäß § 96 Ab-

sätze 2 und 3 der Haushaltsordnung der Republik über die Ver-

waltung von Unternehmen in der Rechtsform einer republikunmit-

telbaren juristischen Person des öffentlichen Rechts und über 

die Verwaltung ihrer Beteiligungen anzuwenden. 

(4) D i e Treuhandanstalt hat  die Strukturanpassung d er Wirt-

schaft an die Erfordernisse de s Marktes zu fördern, indem sie 

insbesondere auf die Entwicklung sanierungsfähiger Betriebe zu 

wettbewerbsfähigen Unternehmen und deren Privatisierung Ein-

fluß nimmt. Si e  wi rk t darauf hin, daß sich durch zweckmäßige 

Entflechtung von Unternehmensstrukturen marktfähige Unternehmen 

herausbilden  und eine Wirtschaftsstruktur mit möglichst vielen 

kleinen und mittleren Betrieben entsteht. 

(5) Im Vorgriff auf künftige Privatisierungserlöse kann die 

Treuhandanstalt im Rahmen un d nach Maßgabe des Artikels 27 des 
 zwischen de r  Bundesrepublik Deutschland  und  der Deutschen Demo-

kratischen Republik abgeschlossenen Staatsvertrages zu Sanierungs-
zwecken Kredite aufnehmen und Schuldverschreibungen begeben.  

(6) Sitz der Treuhandanstalt ist Berlin. 

 § 3 

Vorstand der Treuhandanstalt 

(1) Die  Anstalt w i rd durch den Vorstand der Treuhandanstalt ge-

leitet und durch d ie Mitglieder des Vorstandes im Rechtsverkehr 

vertreten. 

(2) Der Vorstand setzt sich aus dem Präsidenten der Treuhandan-

stalt und mindestens 4 weiteren Vorstandsmitgliedern zusammen. Der 

 Präsident und di e Mitglieder des Vorstandes w e rd e n durch d e n Mi-
nisterrat berufen und abberufen. 

(3) Di e Geschäftsordnung und  der Geschäftsverteilungsplan de s 

 Vorstandes der Treuhandanstalt sind durch den Ministerpräsidenten 

zu bestätigen. Der  Vorstand ist dem Ministerrat berichtspflichtig. 

Er hat in vom Ministerrat festzulegenden Fristen Berichte üb e r den 

Fortgang d e r Privatisierung zu veröffentlichen. 



§ 4 

Verwaltungsrat  

Der Verwaltungsrat der Treuhandanstalt überwacht und  b e r ä t 
den  Vorstand  . 

(4) Der Verwaltungsrat besteht aus 
einem Vorsitzenden und  14 weiteren Mitgliedern. Der Vorsitzende  

und di e Mitglieder  des Verwaltungsrates worden du rc h  den 
Ministerpräsidenten berufen.  

(5) In den Verwaltungsrat s ind Persönlichkeiten z u berufen, 

d i e  insbesondere üb e r  eine  hoh e fachliche Kompetenz und  umfang-

reiche E r fahrungen bei  der Führung und Sanierung von Unter-

nehmen sowie bei  der  Tätigkeit im Kapitalmarkt  verfügen. 

(6) Der Verwaltungsrat arbeitet  auf der  Grundlage einer Ge-

schäftsordnung, die  vom Ministerrat zu bestätigen ist. 

§ 5 

Einnahmen und ihre Verwendung 

Die Einnahmen der Treuhandanstalt werden vorrangig  für d i e 

Sanierung und  Strukturanpassung der Unternehmen - auch im  

Rahmen eines horizontalen Finanzausgleichs  - sowie für Bei

-

träge z um Staatshaushalt und z ur Deckung der laufenden Ausgaben  
der Treuhandanstalt verwendet. Die Verwendung der Einnahmen erfolgt im Ein-
vernehmen m it  dem Ministerrat. 

§ 6 

Jahresabschluß und Lagebericht  

Der Vorstand der Treuhandanstalt hat einen Jahresabschluß und 

ei nen Lagebericht aufzustellen.  Für ihren Inhalt, für ihre 

 Prüfung duch unabhängige Wirtschaftsprüfer und  für ihre Be-

kanntmachung gelten  die Vorschriften für Kapitalgesllschaften. 



§ 7 

 Treuhand-Aktiengesellschaften 

(1) Die Treuhandanstalt verwirklicht ihre Aufgaben in dezentra-

ler Organisationsstruktur über nach unternehmerischen Grundsätzen 

arbeitende Treuhand-Aktiengesellschaften. 

(2) Die Treuhandanstalt wird beauftragt, unverzüglich, spätestens 

innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, 

Wege der Bargründung Treuhand-Aktiengesellschaften zu gründen. Die 

Aktien der Treuhand-Aktiengesellschaften sind nicht übertragbar. 

Oie Satzungen  der,  Treuhand-Aktiengesellschaften bedürfen der 

Bestätigung durch den Ministerrat. 

(3) Den Treuhand-Aktiengesellschaften werden durch Verordnung des 
Ministerrates unverzüglich die der Treuhandanstalt gehörenden An-
teile an Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung übertragen. Der Ministerrat ordnet dabei nach Zweckmäßig-
keitsgesichtspunkten den einzelnen Treuhand-Aktiengesellschaften 
die von ihnen zu haltenden Beteiligungen zu. 

Aufgaben der Treuhand-Aktiengesellschaften 

§ 8  
(1) Die Treuhand-Aktiengesellschaften haben unter Hinzuziehung 
von Unternehmensberatungs- und Verkaufsgesellschaften sowie Banken 
und anderen geeigneten Unternehmen zu gewährleisten, daß in ihrem 

Bereich folgende Aufgaben unternehmerisch und weitestgehend dezen-

tral gelöst werden: 

- Privatisierung durch Veräußrung von Geschäftsanteilen oder 

Vermögensteilen, 

- Sicherung der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, 



- Stillegung und Verwertung des Vermögens von nicht sanierungs-

fähigen Unternehmen öder Unternehmensteilen. 

(2) Die Treuhand-Aktiengesellschaften haben der Treuhandanstalt 

über den Fortgang der Privatisierung zu berichten. 

§ 9 

(1) Zur Sicherung der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit haben 
die Treuhand-Aktiengesellschaften in den Unternehmen ihres Be-
reiches solche Strukturen zu schaffen, die den Bedingungen des 
Marktes ertsprechen. 

(2)Die Treuhand-Aktiengesellschaften haben dafür zu sorgen, 
daß die Unternehmen ihres Bereiches möglichst zügig in die Lage 
versetzt werden, sich über die Geld- und Kapitalmärkte selbst 
zu finanzieren. 

(3) Zur Verbesserung der Ertragslage von Unternehmen sowie für 
Sanierungsprogramme sind in geeigneten Fällen externe Berater 
heranzuziehen. 

(4) Die Treuhand-Aktiengesellschaften können zur Stärkung der 
Unternehmen  ihres, Bereiches insbesondere im Zusammenhang mit 

Sanierungsmaßnahmen alle marktmäßigen Möglichkeiten nutzen, 

z. B. Kredite aufnehmen oder Bürgschaften gewähren. 

§ 10 

Organe der Treuhand-Aktiengesellschaften 

(1) Die, Aufsichtsratsmitglieder, die die Treuhandanstalt in der Treu-

hand-Aktiengesellschaft vertreten, werden von ihr mit Zustimmung des 

Ministerrates  berufen.  Für sie gilt § 4 Abs. 3 entsprechend. 



(2) Die Vorstände der  Treuhand-Aktiengesellschaften  sollen 

über Erfahrungen bei der Leitung von Unternehmen, insbesondere 

bei der Sanierung und der Veräußerung von Geschäftsanteilen 

verfügen. 

Umwandlung der Wirtschaftseinheiten in Kapitalgesellschaften 

§ 11 

(1) Die in  § 1 Abs. 4 bezeichneten Wirtschaftseinheiten, die bis 

zum 1. Juli 1990 noch nicht in Kapitalgesellschaften umgewandelt 

worden sind, werden nach den.  folgenden Vorschriften in Kapitalge-

sellschaften (Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit be-

schränkter Haftung) umgewandelt. Volkseigene Kombinate werden in 

Aktiengesellschaften, Kombinatsbetriebe und andere Wirtschafts-

einheiten in Gesellschaften mit beschränkter Haftung umgewandelt. 

(2) Vom 1. Juli 1990 an sind die in Abs. 1 bezeichneten Wirt-

schaftseinheiten Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit be-

schränkter Haftung. Die Umwandlung bewirkt gleichzeitig den Über-

gang des Vermögens aus der Fondsinhaberschaft der bisherigen Wirt-

schaftseinheit sowie des in Rechtsträgerschaft befindlichen Grund 

und Bodens in das Eigentum der Kapitalgesellschaft. 

(3)Der Umwandlung gemäß Abs. 1 unterliegen nicht 

- Wirtschaftseinheiten, für die bis zum Inkrafttreten dieses 

Gesetzes ein Liquidationsvermerk im Register der volkseigenen 

Wirtschaft eingetragen wurde, 

- die Deutsche Post mit ihren Generaldirektionen, die Deutsche 

Reichsbahn, die Verwaltung von Wasserstraßen, die Verwaltung 

des öffentlichen Straßennetzes, 

Staatsunternehmen, 

- den Städten und Gemeinden unterstellte Betriebe und Einrich-

tungen. 



§ 12 

(1) Die Treuhand-Aktiengesellschaften werden Inhaber der Aktien 

der aus den Kombinaten entstandenen Aktiengesellschaften ihres 

Bereichs sowie der Geschäftsanteile der Gesellschaften mit be-

schränkter Haftung, die aus juristisch selbständigen Wirtschafts-

einheiten entstanden sind oder derjenigen, die bis zum Inkraft-

treten dieses Gesetzes wirksame Erklärungen  Liber den Austritt 

aus dem Kombinat abgegeben haben. 

(2) Die aus den Kombinaten entstandenen Aktiengesellschaften 
werden Inhaber der Geschäftsanteile der Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, die den Kombinaten vor dem 1. Juli 1990 
unterstellt waren. 

(3) Eine Aktiengesellschaft im Sinne des Abs. 2 hat ihre 
Anteile an einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung der 

zuständigen Treuhand-Aktiengesellschaft gegen angemessenes 
Entgelt anzubieten, wenn die Geschäftsleitung der Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung dies verlangt. 

§ 13 

Die Umwandlung einer Wirtschaftseinheit in eine Kapital-
gesellschaft ist von Amts  wegen  unter  Bezugnahme auf dieses 
Gesetz in das Register einzutragen, in dem diese Wirtschafts-
einheit bisher eingetragen war. 

§ 14 

Die Firma der gemäß § 11 Abs. 2 entstandenen Kapitalge-
sellschaft muß die Bezeichnung "Aktiengesellschaft im 
Aufbau" oder "Gesellschaft mit beschränkter Haftung im 
Aufbau" enthalten. 



§ 15 

(1) Die Kapitalgesellschaft ist von Amts wegen unter Be-

zugnahme auf dieses Gesetz in das Handelsregister einzu-
tragen. 

(2) Für die Eintragung in das Handelsregister sind dem 

Registergericht durch die Kapitalgesellschet bis 
spätestens 16. Juli 1990 mitzuteilen: 

1. Name der bisherigen Wirtschaftseinheit; 

2. Firma und Sitz der Gesellschaft; 

3. Gegenstand des Unternehmens; 

4. Name jedes Mitgliedes des vorläufigen Vorstandes 
oder der vorläufigen Geschäftsführer. 

(3) Der Treuhandanstalt und der zuständigen Treuhand-
Aktiengesellschaft sind zeitgleich die Angaben nach Abs. 2 mitzu-

teilen. Bis zum 31.  Juli. 1990 sind ihnen darüber hinaus eine Auf

-

stellung über das Vermögen der Kapitalgesellschaft zum Zeit-

punkt der Umwandlung sowie eine vorläufige Konzeption für die 

Geschäftstätigkeit zu übergeben. Bei allen Vermögensposten, 

deren Bestandsmengen kurzfristigen Veränderungen unterliegen, 
ist auf den 1. Juli 1990 eine körperliche Bestandsaufnahme 

vorzunehmen. 

(4) Bis zur Bestimmung des Stammkapitals oder Grundkapitals 

im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung beträgt das Stamm-

kapital einer Gesellschaft  mit beschränkter Haftung 50.000 
Deutsche Mark, das Grundkapital einer Aktiengesellschaft 
100.000 Deutsche Mark, 

§ 16 

( 1 ) Bis zum 31. Juli 1990 werden Non der  Treuhandanstalt  
Personen als vorläufige Mitglieder des Vorstandes oder vorläu

-

fige Geschäftsführer bestellt. Bis zu ihrer Bestellung sind die 
Aufgaben des Vorstandes oder der Geschäftsführung durch die ge-
schäftsführenden Generaldirektoren oder Betriebsdirektoren wahr-
zunehmen. 



(2) Die Vorschriften des Aktiengesetzes oder des Gesetzes über 
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung über die Stellung .  
und die Verantwortlichkeit der Mitglieder des Vorstandes oder 
der Geschäftsführer sind auf die in Abs. 1 genannten Personen 

anzuwenden. Die Treuhandanstalt haftet für Schäden aus Pflicht-

verletzungen dieser Personen an deren Stelle. Regreßansprüche 

der Treuhandanstalt gegen diese Personen  aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

§ 17 

(1) Bi s zur endgültigen Feststellung der Satzung einer gemäß 

§ 11 Abs. 2 entstandenen Aktiengesellschaft lauten deren Aktien 
auf den Inhaber. Der Nennbetrag der Aktien beträgt fünfzig Deutsche 
Mark. 

(2)Bis zum  endgültigen Abschluß  des Gesellschaftsvertrages einer 
gemäß § 11 Abs. 2 entstandenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
beträgt die Stammeinlage eintausend Deutsche Mark. 

§ 18 

Geschäftsjahr der gemäß § 11 Abs. 2 entstandenen Kapitalgesellschaften  
ist das Kalenderjahr. 

§ 19 

Unverzüglich nach der Eintragung der Aktiengesellschaft im Aufbau 
oder der Gesellschaft mit beschränkter  Haftung im Aufbau in das 

 Handelsregister hat deren vorläufiges Leitungsorgan die für die 
Gründung einer Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung gesetzlich erforderlichen Maßahmen für die 
Gründung einzuleiten. 



§ 20  

(1) Die Kapitalgesellschaften haben der Treuhandanstalt bis zum 

31. Oktober 1990 zu übergeben: 

1. Entwurf eines Gesellschaftsvertrages oder einer Satzung ent-

sprechend den gesetzlichen Bestimmungen unter Angabe des Stamm-

kapitals oder Grundkapitals und einer gegebenenfalls beabsichtigten 

oder erforderlichen Kapitalerhöhung; 

2. Schlußbilanz der Wirtschaftseinheit und  Eröffnungsbilanz zum 

Stichtag der Umwandlung sowie eine Aufstellung über alle Rechte 

und Pflichten, Forderungen und Verbindlichkeiten, die mit den 

Banken getroffenen Vereinbarungen und bei beabsichtigter Gründung 

weiterer Gesellschaften eine Regelung über die Rechtsnachfolge. 

Die Bilanzen sind durch den Rechnungshof oder 

Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu 

prüfen; 

3. Gründungsbericht und Lagebericht, in dem auch der 

Geschäftsverlauf und die Lage der Wirtschaftseinheit für das 

letzte Geschäftsjahr darzustellen sind; 

4. Angaben über Bodenflächen der Kapitalgesellschaften. 

(2) Für Wirtschaftseinheiten, die einen Antrag auf Umwandlung und 
die dazu erforderlichen Unterlagen ordnungsgemäß bei der Treuhand-
anstalt vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht haben, gelten 
die  Anforderungen gemäß Abs. 1 als erfüllt. 

(3) Nach dem 31. Oktober 1990 kann der  Abschluß des Gesellschafts-
vertrages oder die Feststellung der Satzung durch die Treuhandanstalt 
ohne Mitwirkung der  Kapitalgesellschaft erfolgen. Oie Treuhandanstalt 
kann nach Ablauf dieses Termins Wirtschaftsprüfer oder Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften beauftragen, auf Kosten der  Kapitalgesellschaft 
den Gründungsbericht und den Lagebericht sowie die Eröffnungsbilanz zu 
erstellen. 



§ 21 

(1) Das vorläufige Leitungsorgan hat die Durchführung der  Maßnahmen  

nach  § 19 bei dem Handelsregister anzumelden. Der Anmeldung sind 

beizufügen: 

1. der Gesellschaftsvertrag oder die  Satzung;  

2. die Eröffnungsbilanz; 

3. der Gründungsbericht; 

4. der Prüfungsbericht. 

(2) Im Falle des § 20 Abs. 3 veranlaßt die Treuhandanstalt die 

Anmeldung. 

(3) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen für die  Eintragung  der 

Kapitalgesellschaften vor, so löscht das Registergericht den Zusatz 

"im Aufbau" in der bisherigen Firma der Kapitalgesellschaft. 

§ 22 

Kapitalgesellschaften, die nach  § 11 Abs. 2 entstanden sind, 

sind mit Ablauf des 30. Juni. 1991 aufgelöst, wenn die nach den 

§§ 19 und 21 erforderlichen Maßnahmen bis zu diesem Tage nicht 

durchgeführt worden sind. 

23 

§ 11 Abs. 2 sowie § 15 Abs. 3 gelten auch für Umwandlungen, die 

auf Grund der Verordnung vom 1. März 1990 zur Umwandlung von 

volkseigener Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen in  Kapital-

gesellschaften (GBl. I Nr. 14 S. 107) vorgenommen worden sind. 



§ 24 

Übergangs-  und Schlußbestimmungen 

(1) Vorschriften dieses Gesetzes berühren nicht etwaige An-

srüche auf Restitution oder Entschädigung wegen unrechtmä-

ßiger Enteignung oder  enteignungsgleichen Eingriffen. 

(2) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1990 in Kraft. 

(3) Gleichzeitig treten außer Kraft 

- Beschluß des Ministerrates vom 1. März 1990 zur Gründung der 

Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums 

(Treuhandanstalt) (GBl. I Nr. 14 S. 107) 

- Verordnung vom 1. März 1990 zur Umwandlung von volkseigenen 

Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen in Kapitalgesell-

schaften (GBl. I Nr. 14 S. 107) 

- Beschluß des  Ministerrates  vom 15. März 1950 

Statut der Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des 

Volkseigentums (Treuhandanstalt) (GBl. I Nr. 18 S. 167) 

( 4 ) Durchführungsverordnungen zu diesem Gesetz erläßt der 

Ministerrat. 


